
Unterstützung der Stadtverordneten, Mitglieder der Ortsbeiräte und sachkundigen 
Einwohner (Gremienmitglied) bei der Anwendung der elektronischen Gremienarbeit 
(papierloser Sitzungsdienst) unter Anpassung der Entschädigungssatzung und 
Geschäftsordnung bei Nutzung privater mobiler Endgeräte 

Hauptausschuss am 19. Februar 2019

TOP 7.1 - Information zum papierlosen Sitzungsdienst 
Nutzung Ratsinformationssystem (RIS) auf freiwilliger Basis

� RIS seit 01.08.2005, seither stetige Erweiterung

papierlose Nutzung bisher:    
- Wahlperiode 5 = 4 Stadtverordnete + 1 sachkundiger Einwohner 
- Wahlperiode 6 = 2 Stadtverordnete + 1 sachkundiger Einwohner

Ziel: alle oben genannten Gremienmitglieder nutzen das RIS elektronisch bzw. 
drucken sich ihre Sitzungsunterlagen selbst aus und erhalten dafür mehr 
Aufwandsentschädigung bzw. Sitzungsgeld
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Vorteile – Was haben die Gremienmitglieder von der RIS-Nutzung?

• aktueller, mobiler Zugriff auf die Unterlagen unabhängig vom Standort
(Aktualisierungszeiten täglich: 12 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr)

• zur Sitzung kompakte Unterlagen auf einen Blick
• umfangreiche Recherchemöglichkeiten 
• Gang ins Rathaus zur Ladungsfrist entfällt
• keine Papierablage 
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• keine Papierablage 
• keine Vernichtung von nicht öffentlichen (Papier-)Informationen erforderlich

� Was wird mit sonstiger Post?

• Informationsschreiben anderer Institutionen – (E-Mail – Abholung aus dem 
Postfach bzw. Ausgabe bei Sitzungen)

• Einladungen u. a. Informationen der Verwaltung werden im RIS eingestellt 
(Informationen – Stadtverordnetenversammlung) bzw. per E-Mail versandt

2



Vorteile 
– Was hat die Verwaltung von der RIS-Nutzung durch die Gremienmitglieder?

• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung:
Einsparung von Zeit sowie Papier-, Druck- und Portokosten

Kosten/Aufwand - nur Anfertigung der Kopien jährlich für Stadtverordnete, Ortsbeiräte und 
sachkundige Einwohner:

• ca. 200.000 Blatt Kopierpapier (2 Paletten) 1.100,00 €

• Miete eines Multifunktionsgerätes   4.200,00 €• Miete eines Multifunktionsgerätes   4.200,00 €

• Verbrauchsmaterial (Heftklammern, Heftstreifen, Bindung etc.)

• Personal zur Anfertigung der Kopien, Sortieren, Falten von Zeichnungen, Einsortieren in 
die Postfächer je nach Umfang der Sitzungsunterlagen mehrere Stunden bis zu 1 Tag vor 
der Ladungsfrist, Beispiel Haushalt: mindestens 3 volle Arbeitstage Anfertigung der 
Kopien 

• Porto und Umschläge für Versand der Unterlagen (Mitglieder Ortsbeiräte + sachkundige 
Einwohner)

� Nachteil = Doppelaufwand für die Verwaltung, wenn nicht alle oben genannten 
Gremienmitglieder die papierlose Variante nutzen. 
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Notwendige Änderungen - Anpassung der Geschäftsordnung - Entwurf:

1. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Luckenwalde vom 07.12.2016

§ 1 Änderungen

Der § 1 - Einberufung der Stadtverordnetenversammlung wird Folgendes geändert:

a) Ergänzung Absatz 1 im 3. Satz:

(1) Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung beruft die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 
ein. Die regelmäßige Ladungsfrist beträgt sieben Tage. Die Ladungsfrist gilt als gewahrt, wenn die Ladung 
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ein. Die regelmäßige Ladungsfrist beträgt sieben Tage. Die Ladungsfrist gilt als gewahrt, wenn die Ladung 
fristgemäß in die Postfächer der Stadtverordneten im Rathaus, Markt 10, gelegt bzw. elektronisch im 
Ratsinformationssystem eingestellt wird.

b) Absatz 3 lautet:

(3) Der schriftlichen bzw. elektronischen Ladung sind die Tagesordnung und etwaige Vorlagen zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten beizufügen. 

§ 2 Inkrafttreten

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch die 
Stadtverordnetenversammlung in Kraft.
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Für die Nutzung des RIS durch die Stadtverordneten wird eine monatliche 
Erhöhung der Aufwandsentschädigung um 30 € vorgeschlagen. 

Für die Nutzung des RIS durch die Ortsvorsteher wird eine monatliche 
Erhöhung der Aufwandsentschädigung um 20 € vorgeschlagen. 

Notwendige Änderungen 
- Anpassung der Entschädigungssatzung:
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Für die Sitzungsteilnahme von sachkundigen Einwohnern sowie Mitgliedern 
der Ortsbeiräte, die nicht zugleich Ortsvorsteher oder Stadtverordnete sind, 
wird eine Erhöhung des Sitzungsgeldes um 10 € vorgeschlagen.



Notwendige Änderungen - Anpassung der Entschädigungssatzung - Entwurf:

1. Änderungssatzung vom ... 2019 zur Satzung zur Regelung der Entschädigung der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Luckenwalde, der sachkundigen Einwohner, der Mitglieder der Ortsbeiräte der Ortsteile Frankenfelde und Kolzenburg und für 

ehrenamtlich Beauftragte vom 20.08.2014 (Entschädigungssatzung)

Artikel 1

Die Entschädigungssatzung vom 20.08.2014 wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert – Festsetzung Aufwandsentschädigung:

a) Nummer 1: für die Stadtverordneten auf 110,00 EUR, für papierlos arbeitende auf 140,00 EUR;

b) Nummer 2: für die Ortsvorsteher auf 110,00 EUR, für papierlos arbeitende auf 130,00 EUR;
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2.  In § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5: Sachkundige Einwohner im Sinne des § 43 Absatz 4 BbgKVerf erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die 
sie berufen wurden, ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 EUR, für papierlos arbeitende von 25,00 EUR.

b) Absatz 6: Mitglieder von Ortsbeiräten erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Ortbeirates ein Sitzungsgeld in Höhe von 13,00 
EUR, für papierlos arbeitende, die nicht zugleich Ortsvorsteher oder Stadtverordnete sind, von 23,00 EUR.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend am 01.03.2019 in Kraft.



Umsetzung papierloser Sitzungsdienst

Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung im März 2019:

• Inkrafttreten der Geschäftsordnung (am Tag nach der Beschlussfassung) und

• Entschädigungssatzung rückwirkend ab 1. März 2019
(Eine Beratung im Finanzausschuss der Entschädigungssatzung ist nicht erforderlich, da 
die finanziellen Mehraufwendungen im Haushalt 2019 eingeplant wurden.)die finanziellen Mehraufwendungen im Haushalt 2019 eingeplant wurden.)

Erklärung zur Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst:

• Formular wird ausgegeben, Rückgabe an Amt Pressearbeit, Verwaltungs- und 
Kommunalservice jederzeit bis zum 25. jeden Monats mit Wirkung ab 1. Tag 
des folgenden Monats
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Name, Vorname:                         E-Mail-Adresse:

Erklärung zur Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst

Verfahrensgrundsätze:

Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Mitglieder der Ortsbeiräte (Gremienmitglied) können auf Wunsch am papierlosen 
Sitzungsdienst teilnehmen. In diesem Fall erfolgt der sitzungsbezogene Unterlagentransfer elektronisch durch Bereitstellung im 
Ratsinformationssystem. Bei Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst wird der postalische Versand der Sitzungsunterlagen 
eingestellt.

Bei technischen Schwierigkeiten besteht die Verpflichtung, dies unverzüglich dem Amt Pressearbeit, Verwaltungs- und 
Kommunalservice mitzuteilen.

Muster-Erklärung

Die Verantwortung über die Daten obliegt dem Gremienmitglied. Insbesondere die nicht öffentlichen Informationen bedürfen einer 
Absicherung gegen unberechtigten Zugang, um den Belangen des Datenschutzes und der Verschwiegenheit Rechnung tragen zu 
können.

Nach § 1 bzw. 5 der Entschädigungssatzung erhalten Teilnehmer am papierlosen Sitzungsdienst eine erhöhte monatliche 
Aufwandsentschädigung bzw. ein höheres Sitzungsgeld. Weitere zusätzliche Mittel, wie Endgerät, Papier, Drucker, Druckpatronen, 
sind mit der Erhöhung der Entschädigung bzw. des Sitzungsgeldes abgegolten.

Die Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst kann durch schriftliche Erklärung beendet werden.

Hiermit erkläre ich mich zur Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst einverstanden. Den oben genannten Verfahrensgrundsätzen 
wird zugestimmt.

Datum Unterschrift
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Ratsinformationssystem =

RIS – wie geht denn das? 
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Oder Sie geben gleich den Link ein: https://www.luckenwalde.de/Rathaus/Politik/Ratsinfo bzw. 
speichern ihn unten Ihren  Favoriten

Klick: Ratsinfo
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• Geben Sie Ihre Nutzerkennung ein - wird bei Anforderung übermittelt – separat erhalten Sie an Ihre E-Mail-
Adresse ein Kennwort zugesandt. 

• Dieses ist nur einmalig zu nutzbar, danach vergeben Sie Ihr persönliches Kennwort, dieses ist 90 Tage 
gültig . 

• Bitte beachten - verwenden Sie für das Kennwort (8 Zeichen): Buchstaben/Zahlen/Sonderzeichen .
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Diese Seite hält einen Überblick 
für die Stadtverordneten bereit:

• Aktuelle Dokumente
• Aktuelle Sitzungen
• Aktuelle Vorlagen
• Aktuelle Niederschriften
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• Aktuelle Niederschriften
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Unter der Rubrik „Gremien“ werden alle Gremien angezeigt. 

Insbesondere bei der Auswahl Stadtverordnetenversammlung �
Informationen - werden weitere Zusatzinformationen eingestellt:
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Bei Fragen zum RIS können Sie sich an die Sitzungsbearbeiter des Amtes 
Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice wenden.

In den Sitzungsräumen (Sitzungssaal sowie Raum 10 im Rathaus) ist zu jeder Sitzung 
WLAN über ein „Rathaus-Gast“-Passwort verfügbar.

Strom ist vorhanden (ggf. Anschaffung Power-Banks).

WLAN ist ferner im Gemeindezentrum Kolzenburg möglich. Im Gemeindehaus 
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WLAN ist ferner im Gemeindezentrum Kolzenburg möglich. Im Gemeindehaus 
Frankenfelde erfolgt die Einrichtung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten.  Ebenso 
wird an der WLAN-Nutzung im Beratungsraum Markt 11 gearbeitet.

Mittels RIS können Sie sich Ihre Unterlagen zu Hause selber zusammenstellen und 
ggf. ausdrucken.
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Zum Schluss ganz wichtig:
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Die Verantwortung über die nicht öffentlichen Daten obliegt dem 
Gremienmitglied.

Bei technischen Schwierigkeiten besteht die Verpflichtung, dies unverzüglich 
dem Amt Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice mitzuteilen.


